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Vereinssatzung „DIE STRECKE“ 1 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  

1. Der Verein führt den Namen „DIE STRECKE“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden und führt danach den Zusatz „e.V.".  

2. Der Verein hat seinen Sitz in Hamm und erstreckt seine Tätigkeit schwerpunktmäßig auf 
den Stadtteil Bockum-Hövel und Nordick (Drensteinfurt). 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins  

1. Der Verein mit Sitz in Hamm verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

2. Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerver-
ständigungsgedankens, der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung.  

3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht in den Bereichen Kunst, Kultur und 
der Ortsverschönerung durch die Installation und Unterhaltung einer Open-Air-Galerie 
oberhalb der untertägig verlaufenden Bergbaustrecke zwischen der ehemaligen Zeche 
Radbod und dem geplanten Bergwerk, Donar, genannt „Strecken-Galerie“, durch Künst-
lerwettbewerbe und durch die regelmäßige Durchführung von Kulturveranstaltungen ent-
lang dieser „Strecken-Galerie“.  

4. Der Satzungszweck wird verwirklicht im Bereich der Denkmalpflege durch Maßnahmen 
zum Schutz bergbaulicher Anlagen im Bereich der o.g. Strecke um sie vor Zerstörung, 
Verfall,  
oder Verunstaltung zu schützen.  

5. Im Bereich der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsge-
dankens wird der Vereinszweck durch internationale Kontakte im Bereich Bergbaukultur, 
-geschichte und im Bereich Kunst verwirklicht, sowie durch die Förderung der kulturellen 
Vielfalt, im Stadtteil Bockum-Hövel, die durch den Bergbau entstanden ist. 

6. Der Satzungszwecke wird im Bereich Heimatpflege und Heimatkunde insbesondere 
durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen zur Geschichte der o.g. untertägigen 
Bergbaustrecke verwirklicht. 

7. Der Zweck des Vereins ist die symbolische Markierung der untertägigen Bergbaustrecke 
von der ehemaligen Zeche Radbod zum geplanten Bergwerk Donar über Tage als Beson-
derheit für den Stadtteil, die Stadt Hamm und Teil der Bergbaugeschichte. Ziel ist es, die 
Geschichte des Bergbaus und dessen Bedeutung für den Hammer Stadtteil in die Zukunft 
zu transferieren, das Image des Ortsteils zu steigern und dessen Wirtschaftskraft zu vita-
lisieren.  

8. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

9. Der Verein setzt sich zur Aufgabe nach dem Prinzip der Freiwilligkeit und unter Aus-
schluss parteipolitischer, konfessioneller und beruflicher Gesichtspunkte und mit allen 
am Wohl des Ortsteils Bockum-Hövels und der Stadt Hamm interessierten Kräfte durch 
entsprechende Maßnahmen und Aktionen insbesondere die Anziehungskraft, das Image 
und das Wohlergehen in Bockum-Hövel und der Stadt Hamm zu fördern. Der Verein ver-
folgt diese Ziele unmittelbar und ausschließlich durch eigenes Wirken.  

                                                             
1 Die in dieser Satzung verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf alle Ge-
schlechter. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit 
verzichtet. 
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10. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  

11. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

12. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.  

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person, Handelsgesellschaften 
sowie sonstige Personenzusammenschlüsse werden.  

2. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjähri-
gen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand 
entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des An-
trags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.  

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren Erlö-
schen), Austritt oder Ausschluss.  

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  

3. Ein Mitglied kann durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise 
schädigt. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den 
Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wo-
chen vorher mitzuteilen.  

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

1. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt, Sonderrechte an einzelne Mitglieder dürfen nicht 
gewährt werden. 

2. Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemein-
samen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahl-
recht in der Mitgliederversammlung.  

3. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regel-
mäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Ver-
einsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.  

§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge  

1. Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu ent-
richten.  

2. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.  

§ 7 Organe des Vereins  

1. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

§ 8 Vorstand  

1. Der Vorstand besteht aus  
 dem Vorsitzenden,  
 bis zu zwei gleichberechtigten Stellvertretern,  
 dem Kassierer 
 dem Schriftführer 
 und bis zu 3 weiteren Vorstandsmitgliedern 
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2. Die Vorstandsmitglieder sind jeweils zu zweit vertretungsberechtigt, soweit der Vorsit-
zende bzw. ein Stellvertreter mitwirkt. 

§ 9 Aufgaben des Vorstands  

1. Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und 
die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

 die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der  
 Aufstellung der Tagesordnung, 
 die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
 die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 
 die Aufnahme neuer Mitglieder.  
 

§ 10 Bestellung des Vorstands  

1. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur natürliche Personen 
sein, die Mitglieder des Vereins sind oder ein Mitglied als Inhaber, Teilhaber, Prokurist 
oder in anderer juristischer Weise vertreten. Mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch 
die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines 
Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf 
der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt.  

2. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglie-
der des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers 
durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.  

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands  

1. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von 
einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters.  

2. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollfüh-
rer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder ei-
nem anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.  

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung  

1. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angele-
genheiten: 

 Änderungen der Satzung, 
 die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,  
 die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
 die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 
 die Auflösung des Vereins.  

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung 

1. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentli-
che Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Ein-
haltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.  

2. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung 
der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über An-
träge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die 
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erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederver-
sammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für 
Anträge, die eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die 
Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben.  

3. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es 
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder 
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinde-
rung von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mit-
gliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.  

2. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder.  

3. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder 
auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen er-
halten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Be-
schlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der 
Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Auflösung des Vereins der Zustim-
mung von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder.  

4. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Proto-
koll zu fertigen, das von dem Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterschrei-
ben ist.  

§ 15 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfallsteuerbegüns-
tigter Zwecke  

1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein Stell-
vertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversamm-
lung keine anderen Personen beruft.  

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, zwecks Verwendung für den SGV, Sauer-
ländischer Gebirgs- und Heimatverein. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfä-
higkeit entzogen wurde.  

 
Hamm, den 06.11.2024 


